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Ja, wir können das auch diplomatisch untereinander lösen. Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren, die FDP-Fraktion hat ein Gesetz vorgelegt, welches eine Kinder- und 
Jugendkommission am/beim Petitionsausschuss implementieren soll. Wir als LINKE 
können da erst einmal nichts dagegen haben. Es ist immer gut und immer positiv, wenn 
man sich mit den Problemen von Kindern und Jugendlichen intensiv beschäftigen möchte, 
noch dazu heute am Jahrestag der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention 
„Kinder haben Rechte“. 

(Beifall DIE LINKE)

Auf dem Anger macht der Kinderschutzbund heute eine große Veranstaltung, am 
Wochenende auch noch mal, Sie sind da auch herzlich eingeladen. Da können Sie sich 
auch bitte noch mal intensiv, Herr Heym, das wäre auch für Sie noch mal interessant, über 
die Frage der UN-Kinderrechtskonvention informieren. Sie hatten gesagt, dass für Sie 
Kinder natürlich eigenständige Persönlichkeiten sind und von Ihnen auch wahrgenommen 
werden. Das stimmt natürlich an sich, wenn man sagt, man kann ja Kinder nicht 
ignorieren, das macht man ja nicht, gerade als Politiker. Wenn man in einer Kita ist oder 
so, sagt man ja nicht, ihr seid mir egal. Aber das, worum es dabei geht, bei diesem 
„eigenständig als Rechtsträger wahrzunehmen“, das ist eben die Frage: Wie werden 
Kinder im rechtlichen Kontext, in der rechtlichen Sozialstruktur wahrgenommen und 
verankert? Dabei geht es zum Beispiel darum, liegen auf den Kindern 
Persönlichkeitsrechte? Liegen auf den Kindern persönliche Ansprüche gegenüber der 
Gesellschaft? Das betrifft zum Beispiel ganz vehement und ganz pointiert die Frage der 
Sozialgesetzlichkeit. Das Kindergeld ist kein Geld für Kinder, das Kindergeld ist ein Geld 
für Eltern. Die Kinder an sich haben keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Staat, die 
können sie immer nur über ihre Eltern wirksam machen. Das heißt, es gibt immer noch 
das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft. Das ist die Schwierigkeit. Wenn wir, wie die UN-
Kinderrechtskonvention das vorschlagen würde, Kinder als eigenständige 
Rechtspersönlichkeiten begreifen würden, könnte man auch die gesamte Sozialstruktur 
bei den Sozialgesetzlichkeiten verändern, so dass die Kinder Rechtsansprüche auf 
Leistungen gegenüber dem Staat hätten. 

Bildungspaket ist das Nächste. Da hat nicht das Kind den Anspruch, sondern die Eltern 
haben den Anspruch auf das Bildungspaket für das Kind. Das ist so ein juristischer Kniff, 
der aber nicht nur ein juristischer Kniff ist, sondern der etwas damit zu tun hat, wie wir 
Kinder an sich als Gesellschaft, als Politik wahrnehmen wollen. Ich glaube, in diesem 
Zusammenhang ist der Gesetzentwurf von der FDP-Fraktion durchaus sinnvoll, zu sagen, 
wir brauchen oder wir wollen gern ein Gremium haben, was sich explizit mit den 
Bedürfnissen und Fragestellungen rings um Kinder befasst. 

Einen Kritikpunkt, Herr Koppe, den möchte ich Ihnen gleich vorweg entgegenhalten. Die 
Linksfraktion hat beispielsweise einen Gesetzentwurf zum Petitionsgesetz eingereicht. Es 
wäre ein Leichtes gewesen, im Rahmen der Verhandlungen im Petitionsausschuss 
diesbezüglich Änderungsanträge zu formulieren. Dass die FDP-Fraktion das heute 



anlässlich des UN-Kinderrechtstages macht, ist verständlich, das ist ein schöner Anlass, 
aber der Einfachheit halber - das hat Herr Heym hier auch schon gesagt - hätte man es 
auch in die aktuelle Diskussion um die Petitionsgesetze machen können. 

Wie steht die Linksfraktion zu der Kinder- und Jugendkommission, die eingerichtet werden 
soll? Wir finden das grundsätzlich positiv. Allerdings glaube ich, dass so eine Kinder- und 
Jugendkommission nicht zu Augenwischerei führen darf. Ich denke, wenn wir eine Kinder- 
und Jugendkommission haben, dann brauchen wir die nicht nur, damit wir sie haben mit 
appellativem Charakter, wir haben dort ein Gremium, wo sich fünf Politiker regelmäßig 
treffen und über Kinder sprechen bzw. über die Dinge, die im Rahmen von Petitionen 
anfallen. Die Dinge, die da mir noch bekannt sind, ich war auch eine Weile lang im 
Petitionsausschuss, sind zum Beispiel Betreuungsfragen, Unterhaltsfragen, die da eine 
Regelmäßigkeit sind und eine Rolle spielen. 
Aber die eigentlichen kinderpolitischen Themen, die, denke ich, zu betrachten wären, sind 
eigentlich ganz andere. Da will ich mal gar nicht so sehr in die Kinderwelt gehen, was im 
Kindergarten so stattfindet oder so, sondern da möchte ich Ihnen einfach mal so ein paar 
andere Beispiele sagen. Wir reden alle von demographischem Wandel. Demographischer 
Wandel kommt, unsere Städte schrumpfen, unsere Dörfer schrumpfen. Aus diesem 
Blickwinkel wäre es beispielsweise sehr sinnvoll, sich mal damit zu beschäftigen, wie kann 
man mit diesem Schrumpfungsprozess eigentlich die Möglichkeiten für Kinder erweitern? 
Wir haben mehr Raum in den Städten, wir haben mehr Platz für Freiräume, wir haben 
mehr Möglichkeiten. Das sind Dinge, wo wir stärkere Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen brauchen. Aber das brauchen wir nicht nur anlassbezogen, sondern das 
brauchen wir auch strukturell. Dafür streitet DIE LINKE - für eine strukturelle, breite 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, und zwar auf Augenhöhe, und zwar nicht so, 
wie das heute ab und zu gemacht wird in Planungsprozessen, dass dann das Bauamt 
oder das Stadtentwicklungsamt kommt, Pläne vorlegt und dann mit Kindern darüber 
diskutiert, wie die das gern hätten, sondern man muss natürlich auch Mittel und Wege 
finden, wie man Kinder auf Augenhöhe sozusagen in Zeithorizonten, die sie überschauen 
können, mit Methoden, die sie überschauen können, beteiligt. Ich glaube, das wäre ein 
wirklich sinnvoller Ansatz. 

Des Weiteren kann ich mir sehr gut vorstellen, was aber in Ihrem Gesetzentwurf leider 
nicht drinsteht, dass man auch so eine strukturelle Überprüfung von Gesetzlichkeiten im 
Hinblick auf die Relevanz für Kinder und Jugendliche etabliert. Wir haben eben nicht nur 
Sozialgesetze, die etwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sondern wir haben 
auch ganz viele andere Gesetze, die in irgendwelchen Randbereichen mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben. Das Baugesetzbuch zum Beispiel könnte man dort anfügen, 
also wie werden Spielplätze konzipiert, wo kommen die hin, wie werden 
Stadtentwicklungsmaßnahmen konzipiert, 

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Straßenverkehrsordnung.)

Straßenverkehrsordnung ist auch so eine Frage, ÖPNV. Das sind alles Bereiche, die 
nichts explizit mit Kindern zu tun haben, aber die eigentlich in der kinderpolitischen 
Debatte, denke ich, auch mit betrachtet werden sollten. Ich denke, dafür wäre so eine 
Kinderkommission ganz gut. Dafür geht aber Ihr Gesetzentwurf nicht weit genug, weil das 
müsste eigentlich der Anspruch sein, 

(Beifall DIE LINKE)

zu sagen, wir wollen laufende Gesetzentwürfe, laufende Verfahren - auch Kommunaler 



Finanzausgleich könnte so ein Thema sein - auf ihre Verträglichkeit und auf ihre 
Auswirkung auf Kinder und Jugendliche hin überprüfen. 

Des Weiteren möchte ich auch so ein bisschen noch mal davor warnen, Herr Koppe, Sie 
hatten uns hier eine ganze Reihe von Zitaten mitgeliefert, wer eine Kinderkommission 
alles gut findet. Kinderkommission und Kinderpolitik das finden immer alle gut. Da sagt 
keiner, das finde ich nicht gut. Sondern das, was ich gerne noch einmal mit Ihnen 
besprechen würde, wäre die Frage der Reichweite einer solchen Kinderkommission und 
der Reichweite auch der Wirkungsmacht. Wir haben hier im Bundestag diese 
Kinderkommission. Die Linksfraktion hat dort auch regelmäßig einmal im Jahr den Vorsitz, 
Frau Diana Golze macht das stellvertretend für unsere LINKE. Es ist natürlich so, dass bei 
verschiedenen Gesetzesänderungen, die dort passieren beispielsweise im ganz wichtigen 
Bereich, wir hatten ja das Urteil zu den Regelsätzen im Rahmen von SGB II, also Hartz IV 
die Regelsätze, wo es auch ganz explizit um die Frage der Kinderregelsätze ging. Da 
hatte die Kinderkommission nicht so viel mitzureden. Da wurden sozusagen die Einwände 
und Anliegen der Kinderkommission damals als Protokollnotiz zur Kenntnis genommen zu 
dem Gesetzverfahren, aber grundsätzlich hat sich da nichts geändert. Das ist ein bisschen 
schwierig, weil das suggeriert, wir haben eine Kinderkommission, die kümmert sich dann 
darum, aber wenn die Wirkungsmacht oder die Reichweite dieser Kinderkommission von 
Anfang an beschränkt ist, dann besteht durchaus die Gefahr, dass es quasi zu einer 
Expertenrunde wird, die sich mit dem Thema beschäftigt.

(Zwischenruf Abg. Koppe, FDP: Das liegt an uns, wie wir es ausgestalten.)

Deshalb meine ich ja, geht der Gesetzentwurf aus Sicht der Linksfraktion nicht besonders 
weit und ich wollte Ihnen deutlich machen, dass die Diskussion um die Regelsätze von 
SGB-II-Empfängern und die Neuberechnung ja ganz deutlich gemacht hat, wo hier auch 
die Mängel und die Grenzen sind. Ich denke, dass wir das durchaus erweitern könnten, 
sodass diese Kommission mit Rechten, mit Einspruchsrechten möglicherweise auch 
gegenüber der Landesregierung oder dem Gesetzgeber ausgestattet ist, so dass man 
auch wirkungsvoll hier Politik betreiben kann.

(Beifall DIE LINKE)

Eine Frage, die müssen Sie uns allerdings noch beantworten. Ich glaube, wesentlich 
besser als eine Kinderkommission wäre eigentlich die flächendeckende Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen. Es geht, glaube ich, nichts darüber, als die Leute selbst zu 
befragen, was sie wollen, wie sie leben wollen. Deshalb möchte ich ungern sozusagen so 
eine Stellvertretung wir anstatt der Kinder, sondern ich fände es doch ganz gut, wenn wir 
uns darauf einigen könnten, beispielsweise das Wahlalter auf 16 abzusenken, 
beispielsweise

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

verbindliche und strukturelle Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche festzulegen. 
Ich denke, dass wir mit einer breiten Demokratisierung und Öffnung für Beteiligung für 
Kinder und Jugendliche auch die von Ihnen angesprochenen Defizite beim Engagement 
von Kindern und Jugendlichen durchaus thematisieren und durchaus auch entgegentreten 
können. Beispielsweise die Kinderbeauftragte in Weimar, mit der können Sie sich gerne 
einmal auseinandersetzen, die Steffi Engelstädter ist jetzt schon im Ruhestand, aber hat 
jahrelang in Weimar als Kinderbeauftragte gewirkt, die hat ganz gut gezeigt, wie man 
niedrigschwellig mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, wie man Planungsprozesse 



auch auf Augenhöhe von Kindern und Jugendlichen gestalten kann, so, dass Kinder und 
Jugendliche, die Stadtverwaltung, aber auch die Planer durchaus zufrieden sind und das 
auch für die Anwohner zu einem runden Ergebnis geworden ist. Alles in allem, wir stehen 
der Kinderkommission nicht kritisch gegenüber, sondern eher aufgeschlossen. Wir finden 
das gut, wollen mehr Demokratie, mehr Beteiligung für Kinder und Jugendliche. In diesem 
Sinne hoffe ich, dass wir im Ausschuss eine gute Diskussion bekommen und wünsche 
Ihnen noch einen schönen UN-Kinderwelttag. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bärwolff. Sie sprechen auch vom Petitionsausschuss oder 
haben Sie …

Abgeordneter Bärwolff, DIE LINKE: 

Wir können das auch noch einmal im Sozialausschuss diskutieren, denn Kinder sind ja 
auch soziale Menschen.

(Beifall DIE LINKE)


